
Flächennutzungsplan 
Teilfortschreibung Gewerbe für die Gemeinde Grafenau 

- Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Absatz 1 BauGB - 

- Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Absatz 1 BauGB  

Der Verwaltungsausschuss des Gemeindeverwaltungsverbandes Aidlingen/Grafenau hat in seiner öffentlichen 

Sitzung am 09.12.2025 die Aufstellung des Flächennutzungsplans für die Teilfortschreibung Gewerbe für die 

Gemeinde Grafenau nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB) beschlossen. In gleicher Sitzung hat 

der Verwaltungsausschuss den Vorentwurf des Flächennutzungsplans in der Fassung vom 01.12.2025 gebilligt 

und die öffentliche Auslegung gem. § 3 Absatz 1 BauGB beschlossen.  

1. Räumlicher Geltungsbereich 

Der Gemeindeverwaltungsverband Aidlingen/Grafenau (GVV) liegt im Landkreis Böblingen, innerhalb des 

Regierungsbezirks Stuttgart. Der GVV umfasst eine Gebietsfläche von 3.960 Hektar mit insgesamt 16.220 

Einwohnern (Stand: 4/2022; Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg). 

Das Plangebiet umfasst die Gemarkungsflächen Grafenau. 

Die Gemeinde Grafenau besteht aus den ehemals selbständigen Gemeinden Dätzingen und Döffingen. Sie 

umfasst eine Fläche von 1.304 ha und ca. 6.868 Einwohner 

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von insgesamt ca. 10,22 ha und orientiert sich in östliche Richtung am 

o.g. Gesamtkonzept aus 2016 sowie im Westen am bestehenden Gewerbegebiet „Röte“. Der exakte räumliche 

Geltungsbereich ist der untenstehenden Plandarstellung zu entnehmen. 



 

2. Ziele und Zwecke der Flächennutzungsplanänderung 

Auf der Gemarkung Grafenau besteht bereits seit längerer Zeit ein hoher Bedarf an gewerblichen Bauflächen. 

Der kurzfristige Gewerbeflächenbedarf wurde im Jahr 2021 durch die Bebauungspläne „Erweiterung 

Gewerbegebiet Röte, 1. Änderung“, „2. Erweiterung Gewerbegebiet Röte“ sowie „3. Erweiterung Gewerbegebiet 

Röte“ gedeckt. Das betreffende Gebiet ist inzwischen vollständig bebaut bzw. befindet sich in Privateigentum, 

sodass die bislang unentwickelten Flächen kurzfristig nicht mehr zur Verfügung stehen. 

Vor diesem Hintergrund sieht sich der Gemeindeverwaltungsverband veranlasst, eine Teilfortschreibung des 

Flächennutzungsplans im Bereich Gewerbe in Grafenau vorzunehmen. Eine umfassende Fortschreibung des 

gesamten Flächennutzungsplans wird derzeit nicht als erforderlich erachtet, da im Bestand sowie für andere 

Nutzungsarten weiterhin ausreichend Restflächen für künftige bauliche Maßnahmen zur Verfügung stehen. 

 

3. Umweltbezogene Informationen 

Neben dem Planentwurf sind folgende wesentliche umweltbezogenen Informationen und Stellungnahmen 

(teilweise in Form von Fachgutachten) verfügbar: 

 



• Umweltbericht mit Aussagen zur Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen der Planung und 

möglichen Betroffenheiten von Menschen (insb. Wohn- und Erholungsfunktionen), Pflanzen und Tieren (insb. 

Lebensraum), der biologischen Vielfalt und des Artenschutzes, Boden (insb. Flächenversiegelung), Wasser 

(insb. der Rückhalt und die Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers), Klima (insb. Kaltluft- und 

Frischluftproduktion), des Landschafts- und Ortsbildes (Beeinträchtigung als Folge der Bebauung) sowie von 

Kultur- und Sachgütern und deren jeweiliger Wechselwirkungen - wird im weiteren Verfahren ergänzt - 

4.  Öffentlichkeitsbeteiligung 

Der Öffentlichkeit sowie den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wird Gelegenheit 

zur Stellungnahme gegeben.  

Der Vorentwurf des Flächennutzungsplans, bestehend aus Begründung inklusive Anlagen (Abgrenzungsplan, FNP 

Bestand mit Geltungsbereich „Röte“, FNP Planung mit Geltungsbereich „Röte“) wird in der Zeit vom 23.01.2026 

bis einschließlich 06.03.2026 im Internet unter 

https://www.aidlingen.de/rathaus/buergerservice/buergerbeteiligung-an-bebauungsplanverfahren und 

https://www.gemeindegrafenau.de/leben-wohnen/planen-bauen/flaechennutzungsplan veröffentlicht. 

In diesem Zeitraum kann sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich 

wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht 

kommen, sowie die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung unterrichten und sich zu den Planungen äußern.  

Es wird auf folgendes hingewiesen: 

• Stellungnahmen können während der Dauer der Veröffentlichungsfrist abgegeben werden. 

• Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 

unberücksichtigt bleiben. 

• Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden (Mailadresse: m.buck@gemeindegrafenau.de); sie 

können bei Bedarf aber auch schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei den Rathäusern der 

Mitgliedsgemeinden des GVV Aidlingen/Grafenau während der üblichen Dienststunden oder nach 

Terminvereinbarung abgegeben werden: 

- Gemeindeverwaltung Aidlingen, Hauptstraße 6, 71134 Aidlingen 

- Gemeinde Grafenau, Hofstetten 12, 71120 Grafenau 

• Stellungnahmen sollten die volle Anschrift des Verfassers bzw. der Verfasserin enthalten. 

• Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet werden die Planunterlagen bei den Rathäusern der 

Mitgliedsgemeinden des GVV Aidlingen/Grafenau während der üblichen Dienststunden öffentlich ausgelegt: 

- Gemeindeverwaltung Aidlingen, Hauptstraße 6, 71134 Aidlingen 

- Gemeinde Grafenau, Hofstetten 12, 71120 Grafenau 

• Vereinigungen i.S.d. § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes sind in einem 

Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 des 

Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der 

Veröffentlichungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht haben, aber hätten geltend machen 

können. 
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